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1 2 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Feber 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich der Konvention vom 14. Mai 1954 zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
flikten samt Ausführungsbestimmungen und

Protokoll

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur der Vereinten Nationen haben nachstehende
Staaten ihre Beitritts- bzw. Ratifikationsurkunden
zur Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten samt Ausführungsbestim-
mungen und Protokoll (BGBl. Nr. 58/1964, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 457/1982) hinterlegt:

1. Zur Konvention samt Ausführungsbestimmun-
gen:

Staaten
Datum der Hinterlegung

der Beitritts- bzw.
Ratifikationsurkunde

Australien 19. September 1984
Guatemala 2. Oktober 1985
Schweden 22. Jänner 1985

2. Zum Protokoll:

Staaten
Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde

Schweden 22. Jänner 1985

Sinowatz

1 3 0 .
Kundmachung des Bundeskanzlers vom 25. Feber 1986 betreffend die vorübergehende Ausset-
zung des Notenwechsels über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht zwischen Österreich und

Tunesien
Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird

kundgemacht:
(Übersetzung)

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Zl. 188-A/86

Verbalnote

Die Österreichische Botschaft entbietet dem
Außenministerium ihre Grüße und beehrt sich, ihm
folgendes zur Kenntnis zu bringen:

8 85
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Die Bundesregierung der Republik Österreich
hat beschlossen, die Durchführung des zwischen
der Republik Österreich und der Tunesischen
Republik am 28. Juni 1965 mit Notenwechsel ver-
einbarten Abkommens über die Befreiung der
Angehörigen beider Staaten von der Sichtvermerks-
pflicht *) gemäß seinem Artikel 4 hinsichtlich tune-
sischer Staatsbürger, die gewöhnliche Reisepässe
besitzen, vorübergehend auszusetzen. Die Wirk-
samkeit dieser vorübergehenden Aussetzung ist ab
1. Februar 1986 0.00 Uhr vorgesehen.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, dem Außenministerium die Versiche-
rung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneu-
ern.

Tunis, am 23. Jänner 1986

Außenministerium

Tunis

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 254/1965

Sinowatz

131 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
25. Feber 1986 betreffend den Geltungsbe-
reich des Internationalen Übereinkommens
über die Beseitigung aller Formen rassischer

Diskriminierung

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikations-, Beitrittsurkunden bzw. Konti-
nuitätserklärungen zum Internationalen Überein-
kommen über die Beseitigung aller Formen rassi-
scher Diskriminierung (BGBl. Nr. 377/1972, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 496/1979) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations-, Beitritts-
urkunde

bzw. Kontinuitätserklärung

Afghanistan 6. Juli 1983
Algerien 14. Feber 1972
China VR 29. Dezember 1981
Dominikanische

Republik 25. Mai 1983
El Salvador 30. November 1979
Gabun 29. Feber 1980
Guatemala 18. Jänner 1983
Kampuchea 28. November 1983
Kap Verde 3. Oktober 1979
Kolumbien 2. September 1981
Malediven 24. April 1984
Mosambik 18. April 1983
Namibia 11. November 1982
Papua-Neuguinea 27. Jänner 1982

Staaten:

Datum der Hinterlegung der
Ratifikations-, Beitritts-

urkunde
bzw. Kontinuitätserklärung

Portugal 24. August 1982
Salomon Inseln 17. März 1982
Sankt Vincent und

die Grenadines 9. November 1981
Sri Lanka 18. Feber 1982
Suriname 15. März 1984
Uganda 21. November 1980
Vietnam 9. Juli 1982

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hin-
terlegung ihrer Ratifikations-, Beitrittsurkunde
bzw. Kontinuitätserklärung Vorbehalte erklärt
bzw. Erklärungen abgegeben:

AFGHANISTAN:

Vorbehalt:

Die Demokratische Republik Afghanistan tritt
dem Internationalen Übereinkommen über die
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminie-
rung bei, betrachtet sich jedoch nicht als gebunden
durch die Bestimmungen des Artikels 22 des Über-
einkommens, demzufolge bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen zwei oder mehreren Vertrags-
staaten über die Auslegung und Anwendung von
Bestimmungen des Übereinkommens die Angele-
genheit auf Antrag nur einer der Streitparteien dem
Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vor-
gelegt werden kann.
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Die Demokratische Republik Afghanistan stellt
daher fest, daß bei Meinungsverschiedenheiten
über die Auslegung und Anwendung des Überein-
kommens die Angelegenheit nur dann dem Interna-
tionalen Gerichtshof vorzulegen ist, wenn alle
betroffenen Parteien damit einverstanden sind.

Erklärung:
Die Demokratische Republik Afghanistan stellt

darüber hinaus fest, daß die Bestimmungen der
Artikel 17 und 18 des Internationalen Übereinkom-
mens über die Beseitigung aller Formen rassischer
Diskriminierung eine Diskriminierung einiger Staa-
ten darstellen und daher in Widerspruch zum
Grundsatz der Universalität internationaler Ver-
träge stehen.

CHINA:
Die Unterzeichnung und Ratifikation des

genannten Übereinkommens durch die Behörden
von Taiwan im Namen Chinas sind ungesetzlich,
null und nichtig.

Die Volksrepublik China erklärt Vorbehalte zu
den Bestimmungen des Art. 22 des Übereinkom-
mens und fühlt sich an diesen nicht gebunden.

MOSAMBIK:
Vorbehalt:

„Die Volksrepublik Mosambik betrachtet sich
nicht als gebunden durch die Bestimmung des Arti-
kels 22 und möchte nochmals feststellen, daß für
die Vorlage eines Streitfalls zur Entscheidung an
den Internationalen Gerichtshof gemäß dem
genannten Artikel in jedem einzelnen Fall die
Zustimmung aller am jeweiligen Streitfall beteilig-
ten Parteien erforderlich ist."

PAPUA-NEUGUINEA:
Vorbehalt:

„Die Regierung von Papua-Neuguinea legt Arti-
kel 4 des Übereinkommens dahin gehend aus, daß
jede Vertragspartei nur insoweit verpflichtet ist,
zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen auf den
von den Absätzen (a), (b) und (c) des Artikels
betroffenen Gebieten zu treffen, als sie es in gebüh-
render Berücksichtigung der in Artikel 5 des Über-
einkommens enthaltenen allgemeinen Erklärung

für notwendig erachtet, bestehende Rechtsvor-
schriften und Praktiken zu ergänzen oder abzuän-
dern, um den Bestimmungen des Artikels 4 Wirk-
samkeit zu verschaffen. Außerdem sind in der Ver-
fassung von Papua-Neuguinea allen Personen
ungeachtet ihrer Rasse oder ihres Herkunftsortes
bestimmte Grundrechte und -freiheiten gewährlei-
stet. Die Verfassung sieht auch den Rechtsschutz
dieser Rechte und Freiheiten vor. Die Annahme
dieses Übereinkommens bedeutet daher nicht die
Annahme seitens der Regierung von Papua-Neu-
guinea von Verpflichtungen, die über die in der
Verfassung vorgesehenen hinausgehen, noch
bedeutet sie die Annahme einer Verpflichtung zur
Einführung eines Rechtsverfahrens, das über das in
der Verfassung vorgesehene hinausgeht."

VIETNAM:
Erklärung:

(1) Die Regierung der Sozialistischen Republik
Vietnam erklärt, daß die Bestimmungen des Arti-
kels 17 (1) und des Artikels 18 (1) des Übereinkom-
mens, auf Grund derer eine Anzahl von Staaten der
Möglichkeit beraubt sind, Mitglieder des genann-
ten Übereinkommens zu werden, eine Diskriminie-
rung darstellen und ist der Ansicht, daß gemäß dem
Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten,
das Übereinkommen allen Staaten ohne jede Dis-
kriminierung oder Einschränkung zur Teilnahme
offenstehen sollte.

Vorbehalt:
(2) Die Regierung der Sozialistischen Republik

Vietnam betrachtet sich nicht als gebunden durch
die Bestimmung des Artikels 22 des Übereinkom-
mens und ist der Auffassung, daß für die Vorlage
eines Streitfalls betreffend die Auslegung oder
Anwendung des Übereinkommens zur Entschei-
dung an den Internationalen Gerichtshof die
Zustimmung aller Streitparteien erforderlich ist.

Nachstehende Staaten haben Erklärungen
gemäß Art. 14 des Übereinkommens abgegeben:

Dänemark, Frankreich, Island, Peru, Senegal.

Sinowatz

132.
(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Bundesminister für Verkehr und
Wasserwirtschaft des Königreiches der Nieder-
lande und dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Öster-
reich nach Rn. 2010 des ADR betreffend die
Beförderung von tertiärem Amylperoxy-

2-Ethylhexanoat

I. In Abweichung von den Bestimmungen der
Rn. 2550 der Anlage A des ADR ist tertiäres Amyl-
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peroxy-2-Ethylhexanoat, in Versandstücken ver-
packt, unter den folgenden Bedingungen zur Beför-
derung auf der Straße zwischen den Niederlanden
und Österreich zugelassen.

1. Die für Acetylcyclohexansulfonylperoxid in
einer Lösung mit mindestens 80% Lösungs-
mitteln der Klasse 5.2, Gruppe E, Buch-
stabe 46 b) des ADR geltenden Vorschriften
und Bestimmungen sind einzuhalten.

2. Die Temperatur während der Beförderung
darf 20° C nicht übersteigen.

II. Außer den vorgeschriebenen Angaben hat der
Absender in das Beförderungspapier den Vermerk
„Gemäß Rn. 2010 des ADR vereinbarte Beförde-
rung" einzutragen.

III. Diese Sondervereinbarung gilt für die Beför-
derung zwischen den Niederlanden und Öster-
reich.

Sie tritt mit dem Tag der zweiten Unterzeich-
nung in Kraft.

Den Haag, am 10. 9. 1985

Die für das A.D.R. zuständige Behörde der Nieder-
lande:

J. E. Bloem

Wien, den 10. 1. 1986

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Berger

Sinowatz

133.

Notenwechsel zur Ergänzung des Axt. 8 Abs. 2 des Luftverkehrsabkommens zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien vom

14. Juli 1975

BUNDESMINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
Zl. 176.53.3/15-III.5/84

Verbalnote

Das Bundesministerium für Auswärtige Angele-
genheiten entbietet der Botschaft der Sozialisti-
schen Republik Rumänien in Wien seine Empfeh-
lungen und beehrt sich, auf die am 8. und
9. Februar 1984 in Bukarest zwischen einer öster-
reichischen und einer rumänischen Delegation
geführten Verhandlungen über die Ergänzung des
Luftverkehrsabkommens zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung und der Regierung der
Sozialistischen Republik Rumänien*) vom 14. Juli
1975 Bezug zu nehmen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 660/1975
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Mit dem Ziel, die beiderseitigen Luftverkehrsbe-
ziehungen zu erleichtern und gemäß dem im Rah-
men der obgenannten Verhandlungen Vereinbar-
ten schlägt die Österreichische Bundesregierung die
Ergänzung des Absatzes 2 des Artikels 8 des ober-
wähnten bilateralen Luftverkehrsabkommens vom
14. Juli 1975 um eine neue lit. d mit folgendem
Inhalt vor:
„d) Waren, die von den jeweils namhaft gemach-

ten Fluglinienunternehmen für die Ausstat-
tung und den Dienstbetrieb einer Vertretung
mit Büros auf dem Flughafen und/oder einem
Stadtbüro eingeführt und verwendet werden;
alkoholische Getränke, Tabak und Tabakwa-
ren sind jedoch ausgeschlossen."

Falls dieser Vorschlag für die Regierung der
Sozialistischen Republik Rumänien annehmbar ist,
beehrt sich die Österreichische Bundesregierung
vorzuschlagen, daß diese Verbalnote gemeinsam
mit der Antwortnote der Regierung der Sozialisti-
schen Republik Rumänien eine Vereinbarung zwi-
schen den beiden Regierungen über die Ergänzung
des Absatzes 2 des Artikels 8 des obgenannten bila-
teralen Luftverkehrsabkommens vom 14. Juli 1975
um eine neue lit. d bildet. Diese Vereinbarung wird
gemäß den im Artikel 13 Absatz 1 des obgenannten
Abkommens vorgesehenen Bestimmungen in Kraft
treten.

Das Bundesministerium für Auswärtige Angele-
genheiten benützt auch diese Gelegenheit, der Bot-
schaft der Sozialistischen Republik Rumänien in
Wien die Versicherung seiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 27. Juni 1985

DT. Hinteregger m. p.

BOTSCHAFT DER
SOZIALISTISCHEN REPUBLIK RUMÄNIEN
WIEN

(Übersetzung)

BOTSCHAFT
DER SOZIALISTISCHEN REPUBLIK RUMÄNIEN
WIEN
Nr. 624

Verbalnote

Die Botschaft der Sozialistischen Republik
Rumänien in Wien entbietet dem Bundesministe-
rium für Auswärtige Angelegenheiten ihren Gruß
und beehrt sich, den Erhalt seiner Verbalnote Zl.
176.53.3/15-III.5/84 vom 27. Juni 1985 zu bestäti-
gen, deren Text lautet wie. folgt:

„Das Bundesministerium (es folgt der wei-
tere Text der österreichischen Note) zu
erneuern."

Die Botschaft der Sozialistischen Republik
Rumänien in Wien beehrt sich, dem Bundesministe-
rium für Auswärtige Angelegenheiten mitzuteilen,
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daß die Regierung der Sozialistischen Republik
Rumänien die in der obgenannten Verbalnote ent-
haltenen Vorschläge der Österreichischen Bundes-
regierung annimmt.

Die Botschaft der Sozialistischen Republik
Rumänien in Wien benützt auch diese Gelegenheit,
dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten die Versicherung ihrer ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 27. Juni 1985

Dipl.-Ing. Cocarla

L. S.

An das
BUNDESMINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Der im Art. 13 Abs. 1 des Luftverkehrsabkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien vorgesehene Notenwechsel wurde am 31. Jän-
ner 1986 durchgeführt; der Notenwechsel zur Ergänzung des Art. 8 Abs. 2 tritt daher nach Art. 13 Abs. 1
des Luftverkehrsabkommens am 1. April 1986 in Kraft.

Sinowatz

134.

Langfristiges Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik samt Briefwechsel; Ersetzung des

Briefwechsels

Ministerialrat Dr. Josef Tschach

Abteilungsleiter im
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie

der Republik Österreich

Wien, am 6. Februar 1986
Herr Generaldirektor!

Namens der Österreichischen Bundesregierung
beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen:

Es besteht ein beiderseitiges Interesse, die bishe-
rigen Stahl-Kali-Lieferungen, die einen wesentli-
chen Beitrag zur Vertiefung der Handelsbeziehun-
gen zwischen der Republik Österreich und der
Deutschen Demokratischen Republik geleistet
haben, auch künftig auf der Basis des gegenseitigen
Vorteiles fortzusetzen und weiter zu entwickeln.

Die diesbezüglich erforderlichen konkreten Ver-
einbarungen werden auf Firmenebene abgeschlos-
sen werden. Die aus diesen Vereinbarungen resul-
tierenden rechtlichen Verpflichtungen beschränken
sich auf die vertragschließenden Firmen.

Dieser Briefwechsel tritt am ersten Tag des drit-
ten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in
dem der Briefwechsel unterzeichnet wurde und gilt
für die Gültigkeitsdauer des Langfristigen Handels-

und Zahlungsabkommens zwischen der Österrei-
chischen Bundesregierung und der Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik vom
11. November 1980.*)

Mit dem Inkrafttreten dieses Briefwechsels tritt
der diesbezügliche Briefwechsel vom 11. November
1980 *) zum oben genannten Abkommen außer
Kraft.

Indem ich Sie bitte, mir Ihr Einverständnis zu
Vorstehendem mitteilen zu wollen, benütze ich
gerne den Anlaß, um Sie, Herr Generaldirektor,
meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versi-
chern.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Dr. Josef Tschach m. p.

Herrn
Generaldirektor
Christian Meyer

Hauptabteilungsleiter im
Ministerium für Außenhandel
der Deutschen Demokratischen Republik

W i e n

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 20/1981
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Generaldirektor Christian Meyer
Hauptabteilungsleiter im
Ministerium für Außenhandel
der Deutschen Demokratischen Republik

Wien, am 6. Februar 1986

Herr Ministerialrat!

Namens der Regierung der Deutschen Demo-
kratischen Republik beehre ich mich, den Erhalt
des nachstehenden Schreibens vom heutigen Tage
und mein Einverständnis zu dessen Inhalt mitzutei-
len:

„Namens der Österreichischen Bundesregierung
beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen:

Es besteht ein beiderseitiges Interesse, die bishe-
rigen Stahl-Kali-Lieferungen, die einen wesentli-
chen Beitrag zur Vertiefung der Handelsbeziehun-
gen zwischen der Republik Österreich und der
Deutschen Demokratischen Republik geleistet
haben, auch künftig auf der Basis des gegenseitigen
Vorteiles fortzusetzen und weiter zu entwickeln.

Die diesbezüglich erforderlichen konkreten Ver-
einbarungen werden auf Firmenebene abgeschlos-
sen werden. Die aus diesen Vereinbarungen resul-
tierenden rechtlichen Verpflichtungen beschränken
sich auf die vertragschließenden Firmen.

Dieser Briefwechsel tritt am ersten Tag des drit-
ten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in

dem der Briefwechsel unterzeichnet wurde und gilt
für die Gültigkeitsdauer des Langfristigen Handels-
und Zahlungsabkommens zwischen der Österrei-
chischen Bundesregierung und der Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik vom
11. November 1980.

Mit dem Inkrafttreten dieses Briefwechsels tritt
der diesbezügliche Briefwechsel vom 11. November
1980 zum oben genannten Abkommen außer Kraft.

Indem ich Sie bitte, mit Ihr Einverständnis zu
Vorstehendem mitteilen zu wollen, benütze ich
gerne den Anlaß, um Sie, Herr Generaldirektor,
meiner ausgezeichneten Hochachtung zu versi-
chern."

Genehmigen Sie, Herr Ministerialrat, den Aus-
druck meiner vorzüglichen Hochachtung.

Für die Regierung
der Deutschen Demokratischen Republik:

Christian Meyer m. p.

Herrn
Ministerialrat Dr. Josef Tschach

Abteilungsleiter im
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
der Republik Österreich

W i e n

Dieser Briefwechsel tritt gemäß seinem vierten Absatz am 1. Mai 1986 in Kraft.

Sinowatz
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